
Fassung vom 20. Juni 2023 

S A T Z U N G  

der Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft  

  _________________________________________ 

A. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Firma, Sitz 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft. 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, der Import und der Vertrieb von Modeschmuck, Gold- und 

Silberschmuck, modischen Accessoires und Komplementärartikeln. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem 

Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, 

erwerben und sich an ihnen beteiligen; ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

 

§ 3 

Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger, sofern das Gesetz im 

Einzelfall nichts anderes bestimmt. 

 

B.  

Grundkapital und Aktien 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 8.100.000,– (in Worten: Euro acht Millionen einhunderttausend). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.100.000 nennbetragslose Stückaktien. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats   

einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 Euro, durch Ausgabe von neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden 

dürfen jeweils neue stimmberechtigte Stückaktien (Stammaktien) und/oder stimmrechtslose Stückaktien 

(Vorzugsaktien) in einer noch festzulegenden Ausstattung. Über die Ausgabe der neuen Stückaktien, den 

Inhalt der Aktienrechte, insbesondere die Ausstattung des Vorzugs bei Ausgabe stimmrechtsloser Stückaktien 

(Vorzugsaktien), und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats unter Berücksichtigung des dann vorliegenden Kapitalbedarfs der Gesellschaft und der 

Kapitalmarktsituation. 

 

Die neuen Aktien können von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen oder einem Konsortium 

solcher Kreditinstitute oder Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

 

Die neuen Stückaktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 

auszuschließen: 

 

a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist;  

 

b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;  

 

c)wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag am Grundkapital auch bei mehrmaliger Erhöhung 

insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

im Wesentlichen gleich ausgestatteten und bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unterschreitet. Auf die Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die in 

direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen 

sind Aktien, die durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von 

Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder Aktienoptionen entstehen 
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können, sofern diese Schuldverschreibungen oder Aktienoptionen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

wurden. 

 

Falls stimmrechtslose Stückaktien (Vorzugsaktien) bereits ausgegeben sind, kann bei gleichzeitiger Ausgabe von 

stimmberechtigten und stimmrechtslosen Stückaktien (Stamm- und Vorzugsaktien) unter Wahrung des 

bestehenden Beteiligungsverhältnisses der beiden Aktiengattungen das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien 

einer Gattung auf die Aktien der anderen Gattung ausgeschlossen werden. Neu ausgegebene stimmrechtslose 

Stückaktien (Vorzugsaktien) können früher ausgegebenen stimmrechtslosen Stückaktien (Vorzugsaktien) bei der 

Verteilung des Gewinns gleichstehen. 

 

      Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 

der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls 

das genehmigte Kapital bis zum 16. Juni 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist, anzupassen. 

 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG bestimmt          

werden. 

 

§ 5 

Aktien 

(1) Die Aktien werden auf den Inhaber ausgestellt. 

(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine bestimmt der 

Vorstand. 

(3) Die Gesellschaft kann Einzelaktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrheit von Aktien verbriefen 

(Sammelaktien). Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die bisherigen Aktienurkunden durch 

neue Stückaktien-Urkunden zu ersetzen und die bisherigen Aktienurkunden für kraftlos zu erklären. Ein Anspruch 

des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 

C. 

Der Vorstand 

§ 6 

Zusammensetzung, Beschlussfassung, innere Ordnung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. 

(2) Über die Zahl der Vorstandsmitglieder, die Bestellung und den Widerruf der Bestellung sowie die Anstellungs-

verträge mit ihnen entscheidet der Aufsichtsrat. 

(3) Der Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand ist Sache des Aufsichtsrats. 

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, 

gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

§ 7 

Vertretung 

(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstands 

gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der 

Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis einräumen. 

(2) Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. 

(3) Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden. 

 

 

D. 

Der Aufsichtsrat 

§ 8 

Zusammensetzung, Wahl von Ersatzmitgliedern 

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Hiervon werden zwei Mitglieder von der 

Hauptversammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes und ein Mitglied von den Arbeitnehmern 

nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die 

über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, 

in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit 

ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.  

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre kann ein Ersatzmitglied gewählt werden. Tritt ein Ersatzmitglied an 

die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine 

Ergänzungswahl nach Abs. 4 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Mitglieds. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz. 

(4) Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 



 

Fassung vom 20. Juni 2023 

- 3 -  

§ 9 

Abberufung und Niederlegung des Amtes 

(1) Die Bestellung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder kann von dieser vor Ablauf der 

Wahlzeit mit einfacher Stimmenmehrheit widerrufen werden. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den 

Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

 

§ 10 

Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung 

(1) Der Aufsichtsrat wählt für seine Amtszeit unmittelbar nach der Hauptversammlung, in der die Aufsichtsrats-

mitglieder der Aktionäre gewählt werden, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(2) Scheidet einer der Vorgenannten während der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine 

Ergänzungswahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

§ 11 

Einberufung und Beschlussfassung 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder, wenn dieser verhindert ist, von seinem 

Stellvertreter unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte einberufen. Die Einladung soll unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Wochen erfolgen und kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder fernschriftlich sowie 

elektronisch erfolgen. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung 

nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht. 

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit 

Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder einer 

Videokonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel abgehalten und einzelne 

Aufsichtsratsmitglieder telefonisch, mittels Videoübertragung oder mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der 

Telefonkonferenz oder Videokonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel  erfolgen. 

Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder 

können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche 

Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre 

Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail 

oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Beschlussfassungen können auch 

außerhalb von Sitzungen im Umlaufverfahren schriftlich, per Telefax, per E-Mail, fernmündlich oder mittels 

sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, 

wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle 

Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der 

Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die 

vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter 

geleitet. 

(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Sitzungsvorsitzenden den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt der Sitzungsvorsitzende. 

Bei im Umlaufverfahren gefassten Beschlüssen gelten diese Bestimmungen entsprechend. 

(5) Über die Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unter-

zeichnen ist. Die Niederschrift über Beschlüsse, die im Umlaufverfahren gefasst wurden, hat der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats zu unterzeichnen. 

(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist befugt, Erklärungen des Aufsichtsrats, die zur Durchführung der Beschlüsse des 

Aufsichtsrats erforderlich sind, in dessen Namen abzugeben. 

(7) Im Übrigen kann sich der Aufsichtsrat im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmung 

dieser Satzung selbst eine Geschäftsordnung geben. 

(8) Der Aufsichtsrat muss mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. 

 

§ 12 

Vergütung 

(1) ) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des 

Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von jährlich je € 20.000,– (in Worten: Euro zwanzigtausend). 

(2) Die Vergütungen betragen für den Vorsitzenden das Dreifache und für den stellvertretenden Vorsitzenden das 

Doppelte. 

(3) Eine etwaige Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt 

sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben. 
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E. 

Die Hauptversammlung 

§ 13 

Ort der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz statt.  

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 

Die vorstehende Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser, auf der 

Hauptversammlung am 20. Juni 2023 beschlossenen, Satzungsbestimmung in das Handelsregister der 

Gesellschaft. 

 

§ 14 

Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften einberufen. 

(2) Die Einberufung muss, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu 

dessen Ablauf die Aktionäre sich nach § 15 Abs. 1 zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden 

haben, unter Angabe der Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden, wobei der Tag der 

Einberufung und der letzte Anmeldetag nicht mitzurechnen sind. 

(3) Die Übermittlung der Mitteilung nach § 125 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt.      

Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden. Ein Anspruch hierauf besteht aber 

nicht. 

 

§ 15 

Teilnahmerecht 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die 

sich spätestens bis zum Ablauf des sechsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung in Textform (§ 126 b 

BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur 

Hauptversammlung bezeichneten Stelle anmelden und den Nachweis der Berechtigung gemäß Abs. 2 

erbringen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

(2)  Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den 

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung 

hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; dabei wird der Tag 

des Zugangs nicht mitgerechnet  

(3) Bei Fristen und Terminen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis des Aktienbesitzes, die von der   

Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von 

einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 

nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht 

entsprechend anzuwenden.  

(4) Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr   

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 

b BGB) in deutscher oder englischer Sprache. Die Gesellschaft bietet mindestens einen Weg elektronischer 

Kommunikation für die Übermittlung des Nachweises an. Werden von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht in Textform (§ 126 

b BGB) in deutscher oder englischer Sprache oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden 

elektronischen Wege erteilt werden.  

 

§ 16 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung von seinem 

Stellvertreter geleitet. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch sein Stellvertreter den 

Vorsitz der Hauptversammlung übernimmt, wird der Versammlungsleiter entweder durch Beschluss des 

Aufsichtsrats oder – falls auch ein solcher nicht vorliegt – durch Beschluss der in der Hauptversammlung 

anwesenden Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit der Stimmen gewählt. Wählbar sind sowohl 

Mitglieder des Aufsichtsrats als auch Dritte. 

(2) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt 

werden, sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er ist 

insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für 

den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für den einzelnen Tagesordnungspunkt sowie für den einzelnen 

Frage- und Redebeitrag angemessen festzusetzen. Bei seinen Anordnungen soll sich der Versammlungsleiter 

davon leiten lassen, dass die Hauptversammlung in angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 
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§ 17 

Online-Teilnahme, Briefwahl, Bild- und Tonübertragung, Beschlussfassung 
(1)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an 

deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand kann 

Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln. Die vom Vorstand getroffenen Regelungen 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung 

teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der 

Vorstand kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. Die vom Vorstand getroffenen Regelungen 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung in einer von ihm näher 

zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die vom Vorstand getroffenen Regelungen werden mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(4)  Jede Stückaktie (Stammaktie) gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(5) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegen-

stehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit 

eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals gefasst. 

(6) Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden an der 

Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, wenn das Aufsichtsratsmitglied seinen 

Wohn- oder Dienstsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer 

unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten wird. Die Teilnahmepflicht des Versammlungsleiters gemäß 

§ 118a Abs. 2 Satz 3 AktG bleibt unberührt. 

 

 

F. 

Jahresabschluss 

§ 18 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, den Lagebericht, den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 

unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat 

den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

(3) Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und Konzernabschluss. Der 

Abschlussprüfer hat seinen Bericht zu unterzeichnen und den Bericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. Dem 

Vorstand ist vor Zuleitung des Berichts an den Aufsichtsrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des 

Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis der 

Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines 

Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. 

 

 

G. 

Schlussbestimmungen 

§ 19 

Satzungsänderungen 

Der Aufsichtsrat ist im Einvernehmen mit dem Vorstand zu Satzungsänderungen ermächtigt, die nur die Fassung 

betreffen. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf es insoweit nicht. 

 

§ 20 

Sacheinlage 

Der alleinige Gründer, Herr Friedrich-Wilhelm Werner, hat die von ihm bei der Gründung übernommenen Aktien 

(40.000) zu erbringenden Leistungen durch Einbringung des von ihm zu Hamburg unter der Firma Bijou Brigitte 

Inhaber Friedrich Werner geführten Einzelunternehmens im Wege der Umwandlung gemäß § 50 ff. UmwG 

aufgebracht. Das Handelsgeschäft wurde mit DM 2,0 Millionen auf das Aktienkapital angerechnet. Das entspricht 

einem Ausgabebetrag der neuen Aktien von 100 %. Der Mehrbetrag des Kapitalkontos in der Umwandlungsbilanz 

auf den 31.12.1986 wurde dem Gründer als Darlehen der Gesellschaft gutgeschrieben. 

 

§ 21 

Gründungsaufwand 

Die Gesellschaft trägt den Aufwand der Umwandlung in einer Höhe von insgesamt DM 95.000,–. 
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§ 22 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 

Satzung im Übrigen hiervon nicht berührt. Die ungültige Bestimmung soll durch eine Bestimmung ersetzt werden, die 

dieser in ihrem wirtschaftlichen Sinngehalt entspricht. 

 

 

Hamburg, den 20. Juni 2023 


